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Rechtsausschuss lehnt Entkriminalisierung von Schwarzfahren ab
15. April 2026, 11:58 

Der Rechtsausschuss des Bundestages hat Gesetzentwürfe zur Entkriminalisierung
des Fahrens ohne Fahrschein abgelehnt. Eine abschließende Beratung im Bundes-
tagsplenum folgt noch.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages hat Gesetz-
entwürfe zur Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein am Mittwoch abgelehnt. Die
Vorlagen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sahen vor, den Straftat-
bestand „Erschleichen von Leistungen“ (§ 265a) aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die
Ablehnung erfolgte mit Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD. In der Debatte verwiesen Be-
fürworter auf den hohen Aufwand für die Justiz bei der Verfolgung entsprechender Delikte.
Die abschließende Beratung im Bundestagsplenum ist für diesen Donnerstag vorgesehen.

Vertreter  der  SPD signalisierten grundsätzliches Verständnis für  das Anliegen,  kündigten
jedoch weitere Beratungen innerhalb der Koalition an. Erst kürzlich hatte auch Bundesjustiz-
ministerin Stefanie Hubig (SPD) eine mögliche Reform zur Entkriminalisierung des Schwarz-
fahrens in Aussicht gestellt.


	Rechtsausschuss lehnt Entkriminalisierung von Schwarzfahren ab

